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Kommunale Abfallwirtschaft; 
Änderung der Restmüll- und Biomüllabfuhr 

anlässlich des Feiertages „Tag der Arbeit“ (01.05.2019) 
 

 

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Restmüll- und Biomüllabfuhr folgende Änderungen: 

 

Normaler 

Abfuhrtag 

  Mittwoch 

01.05.2019 

Donnerstag 

02.05.2019 

Freitag 

03.05.2019 

 

verlegt 

auf 

  Donnerstag 

02.05.2019 

Freitag 

03.05.2019 

Samstag 

04.05.2019 

 

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten. 

Für die Leerung der Altpapiertonnen und Gelben Tonnen gelten die veröffentlichten Termine. 

 

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 

 

Außerdem sind alle Sammeltermine in der Unterallgäu-App für den jeweils angemeldeten Standort hin-

terlegt. 

 

Mindelheim, 2. April 2019 
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BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN UND BEHÖRDEN 
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Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Grundschule Wiedergeltingen, 
Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2019 

 

 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 40 Abs. 1 
des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 

hat die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Grundschule Wiedergeltingen am 14.03.2019 fol-

gende Haushaltssatzung 2019 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im 

 

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 145.315 € 
 

und im 

 
VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit  66.550 € 
 

ab. 

 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Schulverbandsumlage 
 
A) Schülerzahlen 

 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 

01.10.2018 auf 78 Verbandsschüler festgesetzt, die sich wie folgt aufteilen: 

 
Amberg 44 

Wiedergeltingen 34 
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B) Verwaltungsumlage 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 105.300 € festgesetzt und nach der 

Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

 

2. Die Verwaltungsumlage beträgt je Verbandsschüler 1.350 €. 
 

Somit entfallen auf die 

 

  Gemeinde Amberg (44 Schüler) 59.400 €  

  Gemeinde Wiedergeltingen (34 Schüler) 45.900 €  

  gesamt:  105.300 € 
 

C) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

wird auf 10.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2019 in Kraft. 

 

Wiedergeltingen, 15. März 2019 

SCHULVERBAND GRUNDSCHULE WIEDERGELTINGEN 

 

Führer 

Schulverbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile (Schreiben des Landratsamtes Unter-

allgäu vom 25.03.2019, Gesch.-Nr.: 24 - 9410.0). 

 
III. 

 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 08.04.2019 bis 15.04.2019, die Haushalts-

satzung gemäß § 4 Satz 1 Bekanntmachungsverordnung während des ganzen Jahres bei der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim, Rathaus (Zimmer 12) zur Einsicht auf. 

 

 

Hans-Joachim Weirather 

Landrat 


